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Mitteilungsblatt 
Nr. 21                                für den Stadtteil Boll                        10.12.2021 

Tel. 2215,   Fax 2285 
E-Mail: VABOLL@Oberndorf.de 

 
 

 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltung 
 

Mo. u. Mi. von 08.30 Uhr - 11.30 Uhr, 
Di.  u. Do. von 14.00 Uhr - 17.00 Uhr. 
Sprechzeiten von OV Schittenhelm: 
Donnerstags von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr 
und nach Vereinbarung. 
 

 
Voranzeige 
Das Rathaus ist vom Donnerstag, 23.12.21 bis ein-
schließlich Freitag, 07.01.2022 geschlossen. In 
dringenden Notfällen ist die Stadtverwaltung in 
Oberndorf a.N. in Anspruch zu nehmen  
Tel.: 07423/77-0 
 
 
 
Mitteilungsblatt 
Das letzte Mitteilungsblatt in 2021 kommt am Don-
nerstag, 23.12.2021. Abgabetermin dafür ist der 
Dienstag, 21.12.2021 um 14 Uhr.  
In 2022 kommt das erste Mitteilungsblatt in der 
KW 03 heraus vom Nussbaum Verlag. 
 
 
 
Wasserzählerablesung 2021 
„Das Steueramt erinnert nochmals an die Ablesung 
des Wasserzählerstandes 2021 und Rückmeldung 
der Zählerstände bis 15.12.2021.  Wir bitten 
um Übermittlung des Zählerstandes per Telefon 
(07423 771223), Ablesekarte, oder online auf 
www.oberndorf.de. „ 
 

Stadt Oberndorf a.N. -Steueramt- 
 
 

Zugang in die Rathäuser nur mit 3G 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bittet die 
Stadtverwaltung Oberndorf, das Rathaus und die 
Ortsverwaltungen bis auf weiteres nur noch nach 
vorheriger Terminvereinbarung aufzusuchen. An-
sonsten lassen sich größere Menschenansammlun-
gen und Kontakte in den Wartebereichen nicht re-
duzieren. Gleichzeitig weist die Stadtverwaltung 
darauf hin, dass der Zugang zum Rathaus und den 
Ortsverwaltungen ab sofort nur noch mit einem 
3G-Nachweis möglich ist. 
Das Rathaus und die Ortsverwaltungen sind wei-
terhin zu den üblichen Sprechzeiten geöffnet. An-
fragen sind möglichst telefonisch zu regeln oder 
online an die E-Mail-Adresse stadt@oberndorf.de 
zu richten. 
 
 
Besuche der Jubilare  

Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Pandemie-
geschehens können keine persönlichen Besuche 
von Alters- und Ehejubilaren bis zunächst Ende des 
Jahres durch Herrn OV W. Schittenhelm erfolgen. 
Wir bitten um Beachtung. 
 
 

Geschwindigkeitsmessungen 
Steigstraße vor der ehemaligen KSK 
durchschnittliche Anzahl Fahrzeuge/Tag: 362 
Tempo   0  -  30 km/Std.: 65 % 
Tempo  31 -  35 km/Std.: 25 % 
Tempo  36 -  40 km/Std.: 08 % 
Tempo   > 40 km/Std.: 02 % 
nächste Messstelle: Steigstraße „runter“ 
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Kein Trainingsbetrieb in der Mehrzweck-
halle Boll 
 

Die Mehrzweckhalle ist vom Donnerstag, 
23.12.2021 bis einschließlich Samstag, 08.01.2022 
geschlossen. 
 
 
 
Auf dem Rathaus kostenlos zum Mitnehmen 
 

- Das Örtliche Telefonbuch für Rottweil und 
Umgebung 2021/2022 

- Gäste-Journal Winter 2021/2022 
- Römer-Strasse Neckar-Alb-Aare 
 
 
 
Müllabfuhrtermine 
 

Donnerstag, 16.12.21 Biotonne 
Freitag,   17.12.21 Hausmülltonne 
Dienstag,  21.12.21 Papiertonne 
 
 
 
Apotheken-Notdienst 
 

Sa. 11.12.21 Apotheke Dunningen 
So. 12.12.21 Apotheke am Rathaus Sulz 
 

Sa. 18.12.21 Apotheke Vöhringen 
So. 19.12.21 Untere-Apotheke Oberndorf 

 

- ohne Gewähr - 
 

 
 

„Not- und Bereitschaftsdienste“   
Rufnummer für alle ärztlicher Bereitschafts-
dienst www.116117.de 116 117 
 

Notfallpraxis am SRH-Krankenhaus Oberndorf: 
Am Wochenende und an den Feiertagen werden hier 
ambulante Patienten von 09:00 – 20:00 Uhr ohne vor-
herige Anmeldung durch einen niedergelassenen Arzt be-
handelt            116 117 
 

Feuerwehr, DRK Rettungsdienst, Notarzt  112 
Polizeinotruf           110 
 

DRK Krankentransport    19222 
Polizeirevier Oberndorf a. N.  07423 81010 
Polizei vertrauliches Telefon   0741 46796 
Beratungshotline des Polizeipräsidiums Konstanz  
für den Landkreis Rottweil 
Montags, ab 09.30 – 12.00 Uhr  0741/477-300 
Sozialstation Oberndorf    07423 950950    
Hospiz-Gruppe Oberndorf a.N. 07423 9509566   
Giftnotruf        0761 19240 
Apotheken-Notdienst    Tel. 0800/0022833 
Eine Übersicht der Nummern finden Sie auch unter: 
http:/www.oberndorf.de/Lde/Startseite/Leben/gesundheit.html 

 
 

 
 

Bürgertreff 2021 abgesagt 
 

In der letzten Sitzung des Gemeinderates hat Bür-
germeister Hermann Acker mitgeteilt, dass der 
diesjährige Bürgertreff, der am 17. Dezember 2021 
in der Klosterkirche stattfinden sollte, coronabe-
dingt leider abgesagt werden muss. Als Gastredne-
rin hatte die Landespolizeipräsidentin, Dr. Stefanie 
Hinz, bereits ihre Teilnahme zugesagt.  
 

Sowohl der Bürgermeister als auch Frau Dr. Hinz 
bedauern die Absage sehr, denn der Bürgertreff 
wäre Beiden eine sehr willkommene Gelegenheit 
gewesen, um die vorbildliche Arbeit der Polizei und 
aller Rettungsdienste einmal mehr hervorzuheben 
und öffentlich zu würdigen. Die Corona-Pandemie 
und auch die diesjährige Hochwasserkatastrophe 
hätten wiederum aufgezeigt, dass die Polizei und 
die Rettungsdienste oftmals unter schwierigsten 
Bedingungen und in allen Gefahrensituationen im-
mer an vorderster Stelle ihren Dienst leisten und 
für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Völliges Un-
verständnis bestehe deshalb für in der letzten Zeit 
zunehmend festzustellenden Bedrohungen, An-
feindungen und Beleidigungen gegenüber Amts-
trägern. Auch darauf, so Bürgermeister Acker, 
müsse immer wieder hingewiesen werden. 
 

In Abstimmung mit der Landespolizeipräsidentin 
soll die Veranstaltung jedoch in der 1. Jahreshälfte 
2022 nachgeholt werden. Darauf freut sich auch 
der Musikverein Hochmössingen, der u.a. die Ver-
anstaltung musikalisch umrahmt hätte.  
 
 

 
 

Ausschreibung der Oberndorfer Jagdreviere 
Infolge des Ablaufs der Jagdpachtverträge zum 
31.03.2022 werden die 11 Oberndorfer Jagdre-
viere der Jagdgenossenschaft Oberndorf a.N. und 
der Stadt Oberndorf a.N. als Eigenjagdbesitzer 
zum 01.04.2022 neu verpachtet. 
Pachtinteressenten werden gebeten, ihre schriftli-
che Bewerbung bis spätestens 23.12.2021 an die 
Stadt Oberndorf a.N., Klosterstr. 3, 78727 Obern-
dorf a.N., zu richten. Nähere Auskünfte erteilt das 
städtische Liegenschaftsamt, Herr Sieber, 07423 
77-1220 oder Gregor.Sieber@Oberndorf.de. 
 
Oberndorf a. N., 27.11.2021  
Lothar Kopf 
Erster Beigeordneter 
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Kein Trainingsbetrieb in den städtischen 
Turnhallen der Kernstadt.  
 

Die Turnhallen im Schulzentrum, die Wasserfall-
turnhalle, die Neckarhalle und die Turnhalle Lin-
denhof sind vom 23.12.2021 bis 09.01.2022, die 
Neckarhalle bis 06.01.2022 geschlossen.  
Zur Energieeinsparung werden zu dieser Zeit die 
Heizungen und Warmwasserversorgungen der 
Hallen zurückgefahren.  
Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung. 
 
 

Sprechstunde des Pflegestützpunktes in 
Oberndorf a.N.  
Die nächste Sprechstunde findet am Mittwoch, 
15.12.2021, im Schwedenbau Zimmer 302 statt. 
Bitte melden Sie sich vorher unbedingt telefonisch 
unter 0741/244-474 an, um einen genauen Be-
ratungstermin und die momentanen hygienischen 
Notwendigkeiten zu vereinbaren. 
 

 
 
Räum- und Streupflicht 
Aktuell freuen wir uns auch in Oberndorf über die 
Schneefälle der vergangenen Zeit. Allerdings gilt 
dann auch die Räum- und Streupflicht innerhalb 
der Ortschaften. 
Hier nochmal in aller Kürze die wichtigsten Pflich-
ten rund ums Räumen und Streuen: 
 

- Straßenanlieger haben innerhalb der Ortschaften  
die Gehwege, die an ihr Grundstück angrenzen, 
zu räumen und zu streuen. 

- Betrifft dies mehrere Anlieger für die gleiche Flä- 
  che, sind alle gemeinsam in der Verantwortung. 
- Gibt es nur auf einer Straßenseite einen Gehweg,  
  sind die Anlieger beider Straßenseiten in der Ver- 
  antwortung. 
- Es muss so geräumt werden, dass Fußgänger und  
  Verkehr gut passieren können, in der Regel ist  
  auf 1 Meter Breite zu räumen. 
- Diese Fläche gilt auch auf der Fahrbahn, wenn  
  kein Gehweg vorhanden ist. 
- Zu streuen ist mit Sand, Splitt oder Asche. 
- Bei Tauwetter muss gewährleistet werden, dass  
  Schmelzwasser ablaufen kann. 
- Geräumt und gestreut werden muss werktags  
  bis 7.30 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00  
  Uhr, täglich ist bis 21.00 Uhr dafür zu sorgen,  
  dass die Gehwege gefahrlos genutzt werden kön- 
  nen. 
- Bei Verstößen gegen die Räum- und Streupflicht  
  sieht die Streupflichtsatzung ein entsprechendes  
  Bußgeld vor. Gemeldeten Verstößen geht die  
  Stadtverwaltung nach. 
 

Die gültige Streupflichtsatzung für die Stadt Obern-
dorf a.N. finden Sie zum Nachlesen auch unter 
www.oberndorf.de/verwaltung/stadtrecht. 
 
 
 
Vorsicht ist in der Weihnachtszeit gebo-
ten – zehn Tipps der Feuerwehr 
 

 
(Quelle: imago images) 
 

„Unachtsamkeit beim Umgang mit Kerzen, Ad-
ventskränzen und Weihnachtsbäumen sind in der  
Weihnachtszeit eine der häufigsten Ursachen für 
Zimmer- und Wohnungsbrände“, erklärt Feuer-
wehrkommandant Manuel Suhr. Die Feuerwehr 
appelliert deshalb an die Umsicht der Bürgerinnen 
und Bürger im Umgang mit Gefahrenquellen in der 
Advents- und Weihnachtszeit. Jedes Jahr ereignen 
sich in Deutschland in dieser Zeit zahlreiche 
Brände, die durch den sorgsameren Umgang mit 
Kerzen vermieden werden könnten. Um sicher 
durch die Advents- und Weihnachtszeit zu kom-
men, stellt die Feuerwehr zehn Tipps zur Verfü-
gung:   
 

 Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt  
brennen: Unachtsamkeit ist die Brandursache 
Nummer eins! Lassen Sie vor allem Kinder nicht 
mit offenen Flammen alleine. Vielfach konnte 
keine Brandschutzerziehung in Präsenz etwa in 
Kindergärten durchgeführt werden - sprechen 
Sie mit Kindern stets über das richtige Verhalten 
im Umgang mit Kerzen. 

 Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an 
einem kindersicheren Platz auf. 

 Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brenn- 
baren Gegenständen (Geschenkpapier, Vor-
hang) auf. Auch beim zusätzlichen Lüften sollte 
der Standort der Kerzen sicher sein. 

 Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht  
 brennbare Halterung. 
 Entzünden Sie Kerzen am Weihnachtsbaum von  

oben nach unten; löschen Sie sie in umgekehr-
ter Reihenfolge ab. 

 Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und am  
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Weihnachtsbaum rechtzeitig, bevor sie herun-
tergebrannt sind: Tannengrün trocknet mit der 
Zeit aus und wird zur Brandgefahr. 

 Wenn Sie echte Kerzen entzünden, stellen Sie  
ein entsprechendes Löschmittel (Wassereimer, 
Feuerlöscher, Feuerlöschspray) bereit. 

 Achten Sie bei elektrischen Lichterketten da- 
rauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden. 
Die elektrischen Kerzen sollten ein Prüfsiegel 
tragen, das den VDE-Bestimmungen entspricht. 

 Wenn es brennt, versuchen Sie nur dann die  
Flammen zu löschen, wenn dies ohne Eigenge-
fährdung möglich ist. Ansonsten schließen Sie 
möglichst die Tür zum Brandraum, verlassen die 
Wohnung und alarmieren die Feuerwehr über 
den Notruf 112. 

 Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern  
das Risiko der unbemerkten Brandausbreitung 
enorm, indem sie rechtzeitig Alarm geben.  

 
 
 

Sprechzeit der Seniorenbeauftragten 
Jeden Donnerstag bieten Kathrin Armbruster und  Gab-
riele Schneider von 09:00 h bis 12:00 h im Generatio-
nenhaus LINDE 13 in der Oberstadt eine offene Sprech-
zeit an. 
Themen können sein: Beratung rund um das Älterwer-
den, Vorsorge und Patientenverfügung, Hilfe bei An-
tragsstellungen, Informationsvermittlung, Kontakther-
stellung zu einschlägigen Beratungsstellen, Ideen zur 
Quartiersentwicklung und seniorengerechten Wohn-
raumgestaltung, usw. Gerne können Sie auch außerhalb 
dieser Sprechzeit Termine vereinbaren, die dann entwe-
der im Generationenhaus LINDE 13 (Lindenstraße 13) 
oder bei Ihnen zuhause stattfinden. 
Bitte nehmen Sie dazu Kontakt auf: Kathrin Armbruster 
unter 07423-771165, 0163-7768126 oder per Mail Ka-
thrin.Armbruster@Oberndorf.de und Gabriele Schneider 
unter 07423-771188, 0172-7223390 oder per eMail 
Gabriele.Schneider@Oberndorf.de 
 
 
 
 
 
Die KFZ-Zulassungsstelle bleibt am 
24.12.2021 (Heiligabend), und 31.12.2021 (Sil-
vester) geschlossen.  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

 
 

Vereinsnachrichten 
 
Spvgg Bochingen e.V. -aktuell- 
 

Winterpause 
Alle Mannschaften sind in der verdienten Winter- 
pause und bedanken  sich für die erfahrene Unter- 
stützung in der Vorrunde. 
 

Sportheim 
Das Sportheim ist freitags ab 18 Uhr zum Stamm-
tisch geöffnet.  
(Unter Einhaltung der aktuell gültigen Vor-
schriften) 
 

Terminvorschau 2021 / 2022 
 

Silvesterpaschen    31.12.2021 
Hütlesabend     12.02.2022 
Generalversammlung  11.03.2022 
Mainacht      30.04.2022 
Elfmeterturnier    17.06.2022 
 

Durchgeführt werden die aufgeführten Veranstal-
tungen unter den jeweiligen gültigen Coronabe-
stimmungen! 
 
Weitere aktuelle Informationen unter: 
www.spvgg-bochingen.de 
www.facebook.com/spvggbochingen/ 
 
Bleibt alle gesund!! 
 

Verschiedenes 
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Oberndorfer Meisterkonzerte  
Absage Neujahrskonzert in der ehemaligen  
Augustiner-Klosterkirche Oberndorf a. N.  
Sonntag, 02.01.2022, 20 Uhr  
Die Organisatoren der Oberndorfer Meisterkon-
zerte haben auf Grund der aktuellen Lage be-
schlossen, das Neujahrskonzert 2022 abzusagen. 
In der Hoffnung, dass sich die Lage bis zum Früh-
jahr normalisiert, sollen die restlichen Konzerte der 
Konzertsaison 2021/2022 wie geplant stattfinden. 
Als Ersatztermin für das abgesagte Neujahrskon-
zert wurde der 14.05.2022 festgelegt. Bereits er-
worbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. 
 

 
 
Jugendkunstschule "Krei-
sel" -Standort OBERNDORF 
Anmeldungen sind ab sofort 
möglich  
Veranstaltungsort: Jugend-
kunstschule Kreisel, Mauser-
straße 1 
Jahreskurse: Kursgebühr 28,- € 

monatlich. Einstieg und zwei Mal Schnuppern jederzeit 
nach Absprache möglich. 
Anmeldung: über unsere Website: www.kunst-
kreisel.de, per Mail: sekretariat@kunstkreisel.de o-
der Tel. 07423 / 8627566 

 
NEU ab Januar 2022!!!  KIFO - DAS KINDER-
FOTO-ATELIER - ab 8 Jahren 
Montag, 16:00 bis 17:30 Uhr, Sylvia Vollert – 12 Ter-
mine 98,- € vom 10.01. - 11.04.2022 – Weiterführung 
geplant 
Ein Kurs für Kinder ab acht Jahren, die fotografieren ler-
nen und witzige Bilder knipsen wollen. Wer bastelt 
gerne und hat Lust, eine eigene Kamera zu bauen? 
Wer mag spannende Fotospiele und Bild-Experimente 
drinnen und draußen? 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig, ebenso wenig eine 
eigene Kamera! Wer ein Handy mit Kamera hat, soll das 
gerne mitbringen. Die Jugendkunstschule stellt 
einfache Digital-Kameras für die ersten Schritte hinter 
der Linse zur Verfügung. 

 
MODEDESIGN UND KREATIVES NÄHEN - ab 12 
Jahren 
Dienstag, 18:15 bis 19:45 Uhr, Isabella Broghammer 

Ein Kurs für alle Jugendlichen, die sich ihr eigenes Outfit 
entwerfen und herstellen wollen! Hier lernt ihr die 
Grundkenntnisse im Nähen und den Umgang mit der 
Nähmaschine. Außerdem fertigt ihr Schnitte und Mode-
zeichnungen an, sammelt Erfahrung mit verschiedenen 
Stoffen und setzt eure eigenen Ideen um. 

 
Weitere Infos, andere Kurse an verschiedenen 
Standorten und Anmeldung unter: www.kunst-
kreisel.de 
 

 

 

Das Leseclub-Team sucht Betreuer/-in 
Sie haben Spaß am Umgang mit Kindern, zwei bis drei 
Nachmittage im Monat Zeit (zweiwöchentlicher Einsatz 
immer montags 16.00 – 17.30 Uhr (nicht in den Ferien) 
und Lust auf eine sinnvolle Beschäftigung? 
Sie haben kreative Ideen und möchten diese für und mit 
Kindern umsetzen? 
 

Dann melden Sie sich! Werden Sie Leseclubbetreuer/-
in! 
 

Wir suchen: 
motivierte Menschen ab 16 Jahren für den Leseclub 
Oberndorf a.N., die freizeitorientierte Aktionen mit ver-
schiedenen Medien für Kinder von 6-8 Jahren gestalten 
möchten. Dort kann man mit den Kindern gemeinsam 
vorlesen, zu einer Geschichte basteln, spielen oder ex-
perimentieren. Die Betreuung kann alleine oder  im 2er 
Team stattfinden. 
Der Leseclub ist ein Projekt der Stiftung Lesen, das in 
Zusammenarbeit mit der LINDE 13, der Stadtbücherei 
und der Bürgerstiftung Oberndorf a.N. im Rahmen des 
außerschulischen Förderprogramms „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung umgesetzt wird. 
Sie bekommen:  
- eine Bescheinigung für ehrenamtliches Arbeiten mit 

Kindern und Jugendlichen 
- eine Einarbeitung und Betreuung vor Ort 
- neue Kontakte und einen engen Austausch im Team 
- eine Aufwandsentschädigung durch die Stiftung Le-

sen 
- regelmäßig kostenlose Weiterbildungen auf regio-

naler Ebene zu spannenden Themen der Leseförde-
rung bei Kindern, durchgeführt von Referenten der 
Stiftung Lesen 

- Kostenlose Webinare mit vielen Aktionsideen. 
Start: Nach den Weihnachtsferien 
Ansprechpartner & weitere Infos: Stefanie Kopp, stefa-
nie.kopp@buergerstiftung-oberndorf.de 
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Regionalentwicklung Bürger.Kul-
tur.Land. Oberer Neckar e.V. 
ruft zur Projekteinreichung auf! 
 

Bewerbungen können ab sofort von allen Interessenten 
eingereicht werden. Die Projektideen müssen sich in 
den definierten Handlungsfeldern (s. Regionales Ent-
wicklungskonzept) wiederfinden. Hierzu zählen: 
1. Starke Dörfer durch lebendige Gemeinschaften 
2. Kunst und Kultur sind unsere Stärke 
3. Kulturlandschaft mit Neckar und Nebenflüssen 
   aktiv gestalten 
4. Nachhaltig wirtschaften ist unsere Verpflichtung  
 

Bei diesem Projektaufruf können ausschließlich Bewer-
bungen für folgende Module berücksichtigt werden: 
Modul 3:  Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 
Modul 5:  Private nichtinvestive Vorhaben Kunst  
    und Kultur (nach Art. 20 ELER-VO) 
 

Details zum 14. Projektaufruf vom 24. November 2021: 
  Themenbereiche: alle Handlungsfelder des Re- 

 gionalen Entwicklungskonzepts der LEADER Ak- 
 tionsgruppe Oberer Neckar 
  Höhe des Fördermittelbudgets Modul 3 (LPR): 

150.000 Euro Landesmittel 
  Höhe des Fördermittelbudget Modul 5 (Kunst  

 und  Kultur): 10.000 Euro Landesmittel 
  Bagatellgrenze (Zuwendung): 5.000 Euro 
  Obergrenze der förderfähigen Kosten (netto) /  

 Projekt: 600.000 Euro 
  Stichtag zur Einreichung von Projektbewerbun- 

 gen: Montag, der 24. Januar 2022 
  Voraussichtlicher Auswahltermin:  

Freitag, der 18. Februar 2022 
 

Hinweis zu den Fördermodulen: 
Die Verabschiedung des Landeshaushaltes 2022 durch 
den Landtag steht bislang noch aus. Wir weisen deshalb 
darauf hin, dass die im Projektaufruf genannten Lan-
desmittel unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden 
Entscheidung des Landtages stehen. Erst nach der Ver-
abschiedung des Haushaltes durch den Landtag steht 
deshalb fest, ob die Fördermittel für Projekte der 
LEADER-Module 3 bis 5 in der genannten Höhe bereit-
stehen. 
Die Projektbewerbungen werden durch das Auswahl-
gremium (LAA) nach einem transparenten und über-
prüfbaren Auswahlverfahren anhand der objektiven Be-
wertungskriterien bewertet. 
Die Bewertungskriterien sowie detaillierte Erläuterun-
gen zum Projektauswahlverfahren können auf der 
Website www.leader-oberer-neckar.de eingesehen wer-
den. 
Die frühzeitige Kontaktaufnahme mit der LEADER Ge-
schäftsstelle Oberer Neckar zwecks Überprüfung der 
Förderfähigkeit Ihrer Projektidee wird ausdrücklich 
empfohlen. 
Bewerbungen schicken Sie bitte an die: 
LEADER Geschäftsstelle Oberer Neckar 
Heerstraße 55a, 78628 Rottweil 
Tel. 0741/244 8101 
E-Mail: info@leader-oberer-neckar.de 

 
 
 
 
Schöne Tafeln und Schilder professionell ge-
stalten - Online-Workshop für landwirtschaftliche 
Direktvermarkter und Bauernhofgastronomie  
 
Von Hand beschriftete Schilder und Tafeln ziehen uns in 
ihren Bann. Sie sind professionell gestaltet, beeindru-
cken aber mit ihrem selbstgemachten, persönlichen 
Charme. Im interaktiven Online-live Seminar lernen Sie, 
wie Sie Tafeln und Schilder schnell und anschaulich ge-
stalten. Sie erfahren mehr über die Materialien für drin-
nen und für draußen, die beschriftet werden können, 
die Gestaltung der Fläche, Verzierungen und die Aus-
wahl geeigneter Stifte. Jeder kann mitmachen, eine 
„schöne“ Handschrift ist nicht Voraussetzung! Für den 
Kurs steht ein eigens dafür entwickeltes Materialpaket 
bereit, das wir Ihnen nach der Anmeldung „zum Gestal-
ten während des Workshops“ zusenden. Kursleiterin ist 
Sigrid Bengel, staatl. anerk. Dozentin für Schrift.  
Der 2teilige Online-Workshop findet statt am 
Montag 24. Januar 2022 und am Dienstag, 25. 
Januar 2022 jeweils von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr. 
Die Kosten pro Teilnehmer betragen ca. 50,00 €. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ist erforderlich 
bis 7. Januar 2022 beim Landwirtschaftsamt Rottweil 
unter: Tel. 0741 / 244 701 oder E-Mail: landwirtschafts-
amt@landkreis-rottweil.de  
 
 

 
Verkehrsverbund naldo 
informiert 

 

Fahrplanwechsel für Bus und Bahn am 12. 
Dezember 2021  
 

Am 12. Dezember findet für sämtliche Bus- und Zug-
strecken im naldo der alljährliche Fahrplanwechsel statt. 
Schon jetzt beauskunftet die naldo-App, kostenlos für 
Smartphones (iOS und Android), die neuen Fahrpläne. 
Auch die Elektronische Fahrplanauskunft EFA auf 
www.naldo.de rechnet schon jetzt Fahrplanauskünfte 
mit Datum ab dem 12. Dezember. Wer sich die Fahr-
pläne einzelner Bus- und Zuglinien im Detail anschauen 
möchte, kann dies ebenfalls in der naldo-EFA mit der 
neuen Funktion „Linieneingabe“ tun.  
 

Weiterhin gibt der Verkehrsverbund naldo die kos- 
tenlos erhältlichen naldo-Minifahrpläne her- 
aus. Diese sind auch dieses Jahr zum Großteil zum Fahr-
planwechsel am 12. Dezember 2021 bei den Verkehrs-
unternehmen, den Landratsämtern und bei den Städten 
und Gemeinden erhältlich. Ein Teil der Minifahrpläne 
wird jedoch mit Zeitverzug produziert, so dass diese lei-
der erst im Laufe des Januars zur Verfügung stehen. 
Eine Übersicht findet sich auf www.naldo.de. Für die 
Buslinien des Stadtverkehrs Tübingen geben zudem die 
Stadtwerke Tübingen (swt) ein Fahrplanbuch im A5-
Format heraus, das kostenlos in den Bussen und an den 
TüBus-Verkaufsstellen erhältlich ist. 
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Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg 
 
Firmenservice der Deutschen Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg: 
 

Wertvolle Unterstützung auch in Pandemiezeiten  
 

Der Firmenservice der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Baden-Württemberg unterstützt Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber bei allen Fragen rund um die Ge-
sundheit und Altersvorsorge ihrer Beschäftigten. Dabei 
konnte der Firmenservice auch während der Corona-
Pandemie sein Beratungsangebot aufrechterhalten: 
»Unser Firmenservice bietet den Unternehmen auch in 
Krisenzeiten einen Mehrwert«, erklärt Gabriele Frenzer-
Wolf, Geschäftsführerin der DRV Baden-Württemberg. 
Vor der Pandemie sei die Expertise der DRV-
Beraterinnen und -Berater vor allem bei gesundheitser-
haltenden Programmen und beim Betrieblichen Einglie-
derungsmanagement gefragt gewesen. »Nun haben 
sich die Bedürfnisse der Firmen geändert«, so Frenzer-
Wolf. »In knapp der Hälfte der Anfragen geht es aktuell 
um die Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen oder 
ums Beitragsrecht beispielsweise bei Kurzarbeit oder Al-
tersteilzeit.«  
Pandemiebedingt finden derzeit die persönlichen Bera-
tungen des Firmenservice vor Ort in den Betrieben nur 
selten statt. Für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
entsteht dadurch aber kein Nachteil: Die DRV Baden-
Württemberg hat in den vergangenen Monaten ihren te-
lefonischen Service stark ausgebaut. Auch finden Vide-
oberatungen mit den Unternehmen statt. Dies ist ein 
neues Angebot der DRV, dessen Einführung durch die 
Pandemie beschleunigt wurde und an dem der gesetzli-
che Rentenversicherungsträger auch zukünftig festhal-
ten will: »Wir haben festgestellt, dass digitale Dienste 
unser persönliches Beratungsangebot sehr gut ergän-
zen können«, sagt Gabriele Frenzer-Wolf: »Mit einem 
Videogespräch beispielsweise wird hygienekonform al-
len Unternehmen und deren Beschäftigten der volle Zu-
gang zu unserem Serviceangebot ermöglicht.«  

Mehr Informationen finden Interessierte unter 
www.drv-bw.de/firmenservice.  
 

Info zum Firmenservice:  
Der Firmenservice der DRV richtet sich an Arbeitgeber,  
Personalverantwortliche, Betriebs- und Werksärzte, Be-
triebsräte und Schwerbehindertenvertretungen. Er ver-
steht sich in erster Linie als Berater, darüber hinaus als 
Kümmerer und Lotse durch das gesamte Leistungs-
spektrum der gesetzlichen Rentenversicherung. Dieses 
reicht von Prävention und Rehabilitation über Hilfen bei 
demografischen und sozialversicherungsrechtlichen 
Fragen bis hin zu Altersvorsorge und Rente. Dabei sind 
die Firmenberaterinnen und -berater vor Ort gut ver-
netzt für die Unternehmen der Region da. Ein besonde-
res Augenmerk legt der Firmenservice auf Kleinst- und 
Kleinbetriebe sowie mittelständische Unternehmen. An-
nähernd zwei Drittel der erstberatenen Betriebe gehö-
ren zu einer dieser Kategorien.  
 

Den vorliegenden Text und weitere Informationen kön-
nen Sie auf unserer Internetseite unter 
http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de abru-
fen. 
 
Im Schaukasten des Rathauses finden Sie 
Aushänge zu folgenden Themen: 

 

- Jugendkunstschule Kreisel: -AKTUELL- 
 
KIRCHLICHE MITTEILUNGEN 
 
Kurz An(ge)dacht  
Wie geht es weiter? Was kommt auf uns zu? - Un-
gebrochen herrscht Interesse an den kommenden 
Dingen.  
 

Jesus schaut weit voraus und gewährt seinen Jün-
gern einen Einblick in die Zukunft. Höchst uner-
freuliche Erscheinungen werden von ihm benannt. 
Große Kriege, Seuchen, Hungersnöte, Verfolgung 
der christlichen Gemeinde und die kommende Zer-
störung von Jerusalem. Schließlich werden sich so-
gar kosmische Veränderungen und Naturkatastro-
phen in nie gekannten Ausmaßen ereignen. – Alle 
diese Ansagen unterstreichen, dass Himmel und 
Erde vergehen werden.  
 

Wäre dies alles, blieben nur noch Furcht und Er-
schrecken vor der Zukunft. – Doch Jesus sieht in 
diesen schreckensreichen Ereignissen nur einen 
ersten Teil der Zukunft. – Der Zweite ist sein Kom-
men und diesem dürfen wir Christen mit Freude 
und Hoffnung entgegensehen, weil sich mit ihm 
unsere Erlösung naht. Wenn Jesus Christus als Er-
löser kommt, wird keiner fehlen, der schon heute 
zu ihm und seiner Gemeinde gehört. Darum gilt 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 
Erlösung naht.“ (Lukas 21, 28) – Kopf hoch, denn 
das Beste kommt zum Schluss. (Auszug von Matthias 
Dreßler / ERF)  
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Termine  
 

Sonntag, 12. Dezember 3. Advent  
10.30 Uhr Gottesdienst in der ev. Kirche  

(Pfr. Ole Dost)  
Mittwoch 15. Dezember  
9.30 Uhr  Adventlicher Impuls in der ev. Kirche 

Boll (s.u.)  
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Aistaig  
Sonntag, 19. Dezember 4. Advent  
10.30 Uhr Gottesdienst in der ev. Kirche  

(Pfrin. Heinzmann)  
 

Angesichts der hohen Inzidenzen kann es kurzfris-
tig zu Änderungen kommen. Bitte beachten Sie die 
kirchlichen Nachrichten in der Presse und die Aus-
hänge in den Schaukästen beim Gemeindehaus 
und der Kirche. 
Bitte bringen Sie zu den Terminen einen Mund-Na-
senschutz in Form einer medizinischen Maske oder 
FFP2 Maske mit.  
 

Gottesdienste über die Festtage  
Für diese Gottesdienste bitten wir um Anmeldung:  
Unter Tel. 2102 (Pfarramt AB bis Sonntag 19.12.). 
Oder bei Anja Vosseler (Tel. 8772444, ab 17 Uhr).  
 

Adventlicher Impuls  
„Mal kurz innehalten“… damit Weihnachten nicht 
überraschend kommt.  
Laden wir herzlich zu  
- adventlichen Impulsen  
- zum gemeinsamen Singen  
- zum gemeinsamen Beten  
in die ev. Kirche in Boll ein.  
Gemeinsam, aus dem hektischen Alltag heraus, auf 
die Ankunft von Weihnachten freuen und besin-
nen. 
 

Schauen Sie doch mal auf unsere Homepage, 
www.boll-bochingen-evangelisch.de dort gibt es 
Links für Gottesdienste (live oder aufgenommen). 
Oder auch auf: www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ 
oder ERF Plus  
 

Für Kinder gibt es Angebote wie www.allesumdie-
kinderkirche.de/kinderseite/ www.family.de/kin-
der gottesdienst-digital/  
 

Adventskalender Aktion mit dem Verein „Ge-
meinsam für Boll“. Am 24./25. u. 26.12. könnt Ihr, 
liebe Kinder, die letzte Tür in der Kirche „öffnen“  
 

Vertretung für Bestattungen:  
Bis 19.12. Pfrin. Sauer aus Oberndorf, Tel. 2259. 
Ab 20.12. Pfr. Hipp aus Aistaig, Tel. 2261.  
 
 
 

Aufgrund einer neuen Verordnung des Oberkir-
chenrats, die für einer Kreisinzidenz über 800 
strengere Regeln beinhaltet, sind Präsenzgottes-
dienste dann nicht mehr uneingeschränkt möglich. 
Um Präsenzgottesdienste nicht wieder ausfallen 
lassen zu müssen, bitten wir schweren Herzens 
beim Besuch eines Gottesdienstes dann ge-
impft oder genesen zu sein (ausgenommen sind 
Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres). 
Dies aber nur wenn und solange die Inzidenz im 
Kreis über 800 ist.  
 

Wer den Präsenzgottesdienst nicht besuchen kann, 
ist sehr herzlich eingeladen die Online- Fernseh- 
oder auch Radioangebote wahrzunehmen, siehe 
auch unsere Homepage www.boll-bochingen-
evangelisch.de.  
 

Die Vorgabe zum Tragen eines Mund-Nasenschutz 
in Form einer medizinischen Maske bzw. einer 
FFP2 Maske besteht weiterhin. 
 
 

 

 

Kath. Kirchengemeinde 
St. Mauritius Bochingen - Boll  
 
Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit  
vom 12.12. – 22.12.2021  
 

Sonntag, 12.12.2021 3. Advent  
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier mitgestaltet von  
    den Erstkommunionkindern  
17.30 Uhr Bußgottesdienst in Hochmössingen  
19.00 Uhr Bußgottesdienst in Oberndorf  
Dienstag, 14.12.2021  
18.00 Uhr Rosenkranz  
Mittwoch, 15.12.2021  
7.30 Uhr  Schülergottesdienst  
Adventsandacht für Schüler und ALLE  
Sonntag, 19.12.2021 4. Advent  
10.30 Uhr Eucharistiefeier  
17.30 Uhr Bußgottesdienst in Epfendorf  
19.00 Uhr Bußgottesdienst in Beffendorf  
Mittwoch, 22.12.2021  
7.30 Uhr  Schülergottesdienst  
 

Adventsandacht für Schüler und ALLE  
 

Anmeldungen zu den Gottesdiensten ist wün-
schenswert, jedoch nicht Pflicht!  
Die Kontaktdaten werden aber erfasst! 
 

Wir freuen uns auf ihre Mitfeier“ 
 
 
 
 

 


